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integrierter Bestandteil aller Verträge, gültig ab 01.08.2011 

Die Stiftung LuB vermittelt begleitete Wohn- und Arbeitsplätze auf landwirtschaftlichen Betrieben an Menschen mit einer Behinderung. Die Taxord-
nung legt fest, welche Abgaben die Mitarbeiter mit Behinderung für die Betreuung und Kost und Logis zu entrichten haben und welche Entschädi-
gung die Betreuerfamilie für ihre Leistungen erhält. Die Höhe der Abgaben, respektive der Entschädigungen richten sich nach dem Betreuungs-
aufwand. Die Kategorieneinteilung wird im Vertrag festgehalten und wird am Ende der Probezeit anlässlich des Probezeitgesprächs mit allen Ver-
tragspartnern und aufgrund der Beurteilung der Betreuungsleistung, durch den Berater von LuB festgelegt. Die Überprüfung der Beurteilung der 
Betreuungsleistung erfolgt jährlich. 

Tarife Mitarbeiter mit Behinderung, Gesetzliche Vertretung, Kantonale IV-Stellen 

Dauerplatzierung, DP  Berufliche Massnahme, BM 
 Tag Monat   Tag Monat 
Kategorie A CHF 80.- CHF 2'400.-  Kategorie D Internat CHF 175.- Tage ¹ 
Kategorie B CHF 90.- CHF 2'700.-  Kategorie D Externat CHF 135.- Tage ¹ 
Kategorie C CHF 100.- CHF 3'000.-     

 

Entschädigung Landwirtschaftliche Betriebe 

Dauerplatzierung, DP  
 Verpflegung Unterkunft ² Betreuung Total 1 Bonus ³ Total 2 LuB 4  
 Monat Monat Monat Tag Monat Monat Monat Monat  
Kategorie A CHF 750.- CHF 450.- CHF 540.- CHF 58.- CHF 1'740.- CHF 30.- CHF 1'770.- CHF 630.-  
Kategorie B CHF 750.- CHF 450.- CHF 990.- CHF 73.- CHF 2'190.- CHF 30.- CHF 2'220.- CHF 480.-  
Kategorie C CHF 750.- CHF 450.- CHF 1'440.- CHF 88.- CHF 2'640.- CHF 30.- CHF 2'670.- CHF 330.-  
          
Berufliche Massnahme, BM 
 Verpflegung Unterkunft ² Betreuung Total 1 Bonus ³ Total 2 LuB 4 Schulgeld 
 Tag Tag Tag Tag Monat Tag Tag Tag Tag 
Kategorie D Internat CHF 25.- CHF 15.- CHF 64.- CHF 104.- Tage ¹ CHF 1.- CHF 105.- CHF 46.- CHF 24.- 
Kategorie D Externat CHF 10.- CHF 00.- CHF 64.- CHF 74.- Tage ¹ CHF 1.- CHF 75.- CHF 36.- CHF 24.- 

 
¹ effektive Ausbildungstage pro Monat ³ Weiterbildungsbonus 
² Zimmer inkl. Wäsche 4 Kostenbeteiligung Administration, Organisation 

Ersteller: A. Rütti 
Datum: 01.11.2010 

Version: 5 ersetzt Version 4 vom 01.05.2009 
Ablage: Taxordnung.doc Seite 1 von 2 
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STIFTUNG LANDWIRTSCHAFT UND BEHINDERTE 
FONDATION AGRICULTURE ET HANDICAP 
LAURSTRASSE 10, POSTFACH, 5201 BRUGG, TELEFON 056 462 51 70, FAX 056 462 51 71, INFO@LUB.CH, WWW.LUB.CH 
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Bedingungen 

• Die einzelnen Arbeits- und Betreuungsverhältnisse werden durch den Arbeitsvertrag und den Betreuungsvertrag geregelt. Die Taxordnung ist 
Bestandteil dieser Verträge. 

• Die Geschäftstelle LuB stellt, gemäss Vertrag, für den begeleiteten Wohn- und Arbeitsplatz monatlich den Pensionspreis der Kategorie A -D in 
Rechnung. Arbeitnehmende mit Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung haben zusätzlich den Betrag die-
ser Hilflosentschädigung an die LuB zu entrichten. Die Geschäftstelle rechnet mit 30 Tagen pro Monat. Bei angebrochenen Monaten werden 
die effektiven Anwesenheitstage berücksichtigt. Die Ausbildungsbetriebe melden die effektiven Ausbildungstage bis zum 5. des 
Folgemonates damit die Beruflichen Massnahmen, Kategorie D, rückwirkend pro Monat verrechnet werden können. 

• Die Betreuerfamilie verpflichtet sich zum Besuche von mindestens 3 Weiterbildungstagen pro Betrieb und Jahr im Rahmen der Fortbildungs-
tage der LuB. Die Erfüllung der Verpflichtung im Vorjahr ist die Berechtigung für den Weiterbildungsbonus von CHF 30.- pro Monat. 

• Die Rechnung geht jeweils an die Person mit Behinderung, bzw. deren gesetzliche Vertretung und ist im Voraus, bis zum 10. des Monats an die 
Geschäftstelle LuB zahlbar. 

• Die Geschäftstelle LuB überweist monatlich (am 25. des Monats) die Pensionstaxe der Kategorie A – D an die arbeitgebende Bauernfamilie. 

• Gemäss dem Lohnabrechnungsformular zahlt die arbeitgebende Bauernfamilie dem Arbeitnehmer monatlich den vertraglich vereinbarten 
Lohn. 

• Bei Abwesenheit bezahlt die arbeitgebende Bauernfamilie dem Arbeitnehmer die Mahlzeitenrückerstattung aus. 

• Bei Neueintritten wird während der 3-monatigen Probezeit die Kategorie C verrechnet und der Lohn beträgt CHF 400.00 pro Monat. 

• Bei Umplatzierungen innerhalb der LuB gilt während der Probezeit die bestehende Kategorieneinteilung. Der maximale Lohn während der 
Probezeit beträgt CHF 500.00 

• Für Ferienplatzierungen, in Anlehrverhältnissen, bei Kriseninterventionen und für den befristeten Aufenthalt auf dem Stützpunktbetrieb 
Schlossacher, wird die Kategorie C verrechnet. 

• Bei Auflösung des Vertragsverhältnisses vor Ablauf der 3-monatigen Kündigungsfrist ist die Taxe bis zu deren Ablauf geschuldet (maximal 
CHF 4'950.- = 3 Monate Kategorie A abzüglich Kostgeld). 

• Die Vertragsparteien verpflichten sich sämtliche Leistungen der Invalidenversicherung IV gegenüber der LuB zu deklarieren. Insbesondere ist 
die LuB zu informieren, wenn neu ein Anspruch auf eine Hilflosentschädigung für lebenspraktische Begleitung entsteht. 

• Individuelle Anpassungen dieser Regelungen, sind nur mit dem Einverständnis aller Vertragspartner möglich und müssen schriftlich 
festgehalten werden. 
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